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Benutzungsordnung

für die

Kindertageseinrichtungen der Stadt Herrenberg

gültig ab 01.05.2011
Allgemeines




Die Arbeit in den Kindertageseinrichtungen richtet sich nach der folgenden Benutzungsordnung, die mit Aufnahme des Kindes anerkannt wird und den geltenden gesetzlichen Bestimmungen mit den hierzu erlassenen Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung (einzusehen im Internet unter www.herrenberg.de/familie-und-soziales/kinder-jugendportal.html) oder beim Amt für Familie, Bildung und Soziales).
Tageseinrichtungen für Kinder sind nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) Kindergärten, 
Horte und andere Einrichtungen. Nach dem Kindergartengesetz von Baden-Württemberg wird nach 
Betriebsformen unterschieden. Die Stadt Herrenberg bietet folgende Betreuungszeiten:
Die Anmeldung für die Betreuungszeiten Ihrer Kindertageseinrichtung wird Ihnen gesondert ausgehändigt.

1. Eingruppige Kindertageseinrichtungen

7.30 – 13.30 Uhr (VÖ-Zeit)
(Kernstadt: Kindergarten Affstätter Tal, Kindergarten Hauffstraße, Kindergarten Lämmleshalde, Kindergarten Schickhardtstraße, Affstätt: Kleinkindgruppe Mittelfeldstraße (20 Monate bis 3 Jahre))
2. Kindertageseinrichtungen mit Regelzeiten / verlängerten Öffnungszeiten 
 
entweder an 3 Tagen 8.00 -12.00 Uhr plus 14.00 – 16.00 Uhr und 2 Tagen 7.30 – 13.30 Uhr. Die entsprechenden Tage können Sie in ihrer Kindertageseinrichtung erfragen. (R-Zeit)

oder plus Zusatzbetreuung 7.30 – 8.00 Uhr und 12.00 – 12.30 Uhr plus 14.00 – 16.00 Uhr (R-Zeit plus Zusatzbetreuung; 7 Stunden)

oder VÖ Zeiten 7.30 – 13.30 täglich 
(Kernstadt: Kinderhaus Ziegelfeld, Kinderhaus Steingraben, Gültstein: Kindergarten Karpatenstraße Kindergarten Torstraße (2-6 Jahre), Kindergarten Haslach (1-6 Jahre), Kuppingen: Kindergarten Wilhelm-Haarer-Straße (2-6 Jahre))
In dringenden Einzelfällen können in diesen Einrichtungen in Absprache mit der Kindergartenleitung kurzfristig auch Regelzeiten in Anspruch genommen werden, obwohl die VÖ-Zeiten gebucht wurden. Hierfür werden die Gebühren für VÖ-Zeiten erhoben. 
3. Kindertageseinrichtungen mit verlängerten Öffnungszeiten
 
entweder 7.30 -13.30 Uhr (VÖ-Zeit)

oder 7.00 – 13.00 Uhr oder 8.00 – 14.00 Uhr (6 Stunden Modul)

oder  7.00 und 14.00 Uhr (verlängerte VÖ-Zeit)
(Kernstadt: Kindergarten Erhardtstraße, Kindergarten Markweg (2-6 Jahre), Kindergarten Umgang (1-6 Jahre), Affstätt: Kindergarten Gartenstraße, Gültstein: Kindergarten Gartenäcker, Kuppingen: Kindergarten Keltenstraße, Kindergarten Mönchberg (2-6 Jahre), Oberjesingen: Kindergarten Mahdenstraße (2-6 Jahre), Kindergarten Würmstraße)
4. Kindertageseinrichtungen mit Mischformen

Kinderhäuser mit Ganztagsgruppen

zwischen 7.00 und 17.00 Uhr
-
ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zum Schuleintritt
-
ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis maximal 14 Jahre

(Kernstadt: Kinderhaus Raistinger Straße (1-6 Jahre), Kinderhaus Holdergraben 

(1-6 Jahre), Kinderhaus Steingraben (1-6 Jahre), Kinderhaus Ziegelfeld (1-6 Jahre), 

Kita Längenholz (3 - max.14 Jahre),

Kindergarten Kayh (2-6 Jahre) und Kindergarten Brühlweg Kuppingen (3-6 Jahre)

zwischen 7.30 und 15.30 Uhr
1. Aufnahme in eine Kindertageseinrichtung



Kindergärten

Es werden Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zum Beginn der Schulpflicht aufgenommen. In einigen Kindergärten besteht bereits die Möglichkeit der Aufnahme von Kindern ab Vollendung des 1. Lebensjahres.

Kinder, die außerhalb von Herrenberg polizeilich gemeldet sind, können in Einzelfällen aufgenommen werden, wenn sie in einer in Herrenberg wohnhaften Pflegefamilie oder bei einer Tagesmutter in Herrenberg untergebracht sind.
Ein Recht auf Besuch einer bestimmten Kindertageseinrichtung besteht nicht. Es wird jedoch angestrebt, die Kinder in der der Wohnung am nächsten gelegenen Kindertageseinrichtung aufzunehmen. 
Kinderhäuser - Ganztagesbetreuung

Es können Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis höchstens 14 Jahren aufgenommen werden. Die Auswahl bei der Aufnahme der Kinder richtet sich nach der sozialen und pädagogischen Dringlichkeit und wird  vom Amt für Familie, Bildung und Soziales der Stadt Herrenberg zusammen mit der jeweiligen Leiterin entschieden. Kinder, die außerhalb von Herrenberg polizeilich gemeldet sind, können nur in begründeten Fällen, insbesondere wenn freie Plätze vorhanden sind, aufgenommen werden. Die Zulassung auswärtiger Kinder ist jeweils auf die Dauer eines Jahres begrenzt.
Für alle Kindertageseinrichtungen
Der Besuch eines vom Schulbesuch zurückgestellten Kindes bedarf einer neuen Vereinbarung eines Personensorgeberechtigten mit dem Träger der Einrichtung.

Nicht aufgenommen werden Kinder, die an einer ansteckenden Krankheit leiden.

1.1 
Die Aufnahme der Kinder wird durch die Leitung der Tageseinrichtung im Einvernehmen mit dem Amt für Familie, Bildung und Soziales der Stadt Herrenberg geregelt.

1.2
Kinder, die körperlich, geistig, oder seelisch behindert oder von Behinderung bedroht sind, können nach vorheriger Absprache mit der Leitung der Tageseinrichtung und der Trägerschaft in die Kindertageseinrichtung aufgenommen werden, wenn ihren besonderen Bedürfnissen Rechnung getragen werden kann und das notwendige Personal hierfür vorhanden ist. 

1.3
Jedes Kind ist vor der Aufnahme in eine Kindertageseinrichtung ärztlich zu untersuchen. Als ärztliche Untersuchung gilt für den Kindergartenbereich und für Kinder ab 1 und 2 Jahren auch die Vorsorgeuntersuchung (U6/U7/ U7a/U8). Die ärztliche Untersuchung darf nicht länger als 12 Monate vor der Aufnahme in die Tageseinrichtung zurückliegen.

1.4 
Ein ausreichender Impfschutz gegen Diphtherie, Wundstarrkrampf und Kinderlähmung wird dringend empfohlen und liegt im Interesse des Kindes. Alle Impfungen sind der Leitung der Kindertageseinrichtung mitzuteilen.

1.5
Zur Aufnahme eines Kindes sind folgende Unterlagen vorzulegen:

Aufnahmeantrag mit entsprechenden Erklärungen der Erziehungsberechtigten, 

Ärztliche Bescheinigung über den Gesundheitszustand des Kindes 

Impfbescheinigung oder Impfbuch.

Ermächtigung zum Einzug der Gebühr im Lastschriftverfahren durch die Stadtkasse bzw. Über-


weisung durch die Personensorgeberechtigten.



1.6
Die Personensorgeberechtigten verpflichten sich, Änderungen in der Personensorge sowie 
Änderungen der Anschrift, der privaten und geschäftlichen Telefonnummern der Leitung unverzüglich mitzuteilen, um bei plötzlicher Krankheit des Kindes oder anderen Notfällen erreichbar zu sein.
2. Besuch einer Kindertageseinrichtung




2.1.
Im Interesse des Kindes und der Gruppe soll die Tageseinrichtung regelmäßig besucht werden.

2.2.
Fehlt ein Kind länger als 1Tag in der Kindertageseinrichtung, ist die Leitung oder ein/e pädagogische Mitarbeiter/in der Einrichtung unter Angabe des Grundes zu benachrichtigen. 
Bei Erkrankung, insbesondere bei ansteckenden Krankheiten wie Durchfall, Erbrechen, Fieber, Halsschmerzen, Hustenanfällen, Bindehautentzündung und Hautausschlägen, sowie bei allgemeiner Mattigkeit dürfen die Kinder die Einrichtung nicht besuchen. Sind in der Familie eines Kindes ansteckende Krankheiten aufgetreten, informieren Sie bitte sofort die Leitung. 

2.3.
Außerhalb der Betreuungs- bzw. Öffnungszeiten ist die Betreuung der Kinder durch das Personal nicht gewährleistet.
3. Öffnungszeiten und Ferien





3.1.
Die Tageseinrichtung ist in der Regel von Montag bis Freitag, mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage, Ferien der Einrichtung und der zusätzlichen Schließzeiten (Ziffer 3.3) geöffnet. Änderungen der Öffnungszeiten bleiben nach Anhörung des (Gesamt)Elternbeirats vorbehalten.
3.2.
Die Sommer- und Weihnachtsferien werden von der Stadt Herrenberg nach Anhörung des Gesamt-


elternbeirats festgelegt. Ostern und Pfingsten regeln die Kindertageseinrichtungen mit dem jeweiligen


Elternbeirat selbst.
3.3
Zusätzliche Schließtage können sich für die Einrichtung oder einzelne Gruppen aus folgenden Anlässen ergeben: 

Krankheit, behördliche Anordnungen, Verpflichtung zur Fortbildung, Fachkräftemangel, Konzeptionstage, pädagogische Fachtage, betriebliche Mängel, Personalversammlung.
Die Personensorgeberechtigten werden hiervon rechtzeitig unterrichtet.

3.4 Das Kindergartenjahr beginnt am 01.09. und endet am 31.08. des folgenden Jahres.
3.5 Das Kindergartenhalbjahr geht vom 01.09. – 28.02. und vom 01.03. – 31.08. Stichtage für Änderung der Betreuungszeiten sind der 30.06. und der 31.01.
4. Gebühren / Elternbeitrag





4.1.
Es gilt die vom Gemeinderat beschlossene Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die städtischen Kindertageseinrichtungen.
4.2.
Die monatlichen Gebühren werden für 11 Monate erhoben; der August ist gebührenfrei. Die innerhalb dieser 11 Gebührenmonate enthaltenen Ferien sind zu bezahlen. Für die zusätzliche Ferienbetreuung in den Sommerferien sind zusätzliche Gebühren nach der o. g. Gebührensatzung zu entrichten. Die Gebührensatzung finden Sie im Internet unter www.herrenberg.de/familie-und-soziales/kinder-jugendportal.html.
Eine Änderung der Elterngebühren, auch die Umstellung auf ein anderes Beitragssystem, bleibt der Stadt Herrenberg vorbehalten. 


4.3
Die Gebühren sind jeweils zum Monatsende fällig.

4.4.
Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen können die Gebühren im Rahmen des Bundessozialhilfegesetzes übernommen werden. Anträge können beim Kreisjugendamt gestellt werden.

4.5
Eine Härtefallreglung wird, sofern eine Ablehnung durch das Kreisjugendamt erfolgt, durch die Stadt Herrenberg geprüft.

4.6 Die Kosten für das Mittagessen betragen bei:

	Anzahl Essen pro Woche
	Monatsgebühr für 

1- bis 3-Jährige
	Monatsgebühr für

3- bis 6-Jährige
	Monatsgebühr für 

Schulkinder

	1 Essen pro Woche
	10,00 Euro
	14,00 Euro
	18,00 Euro

	2 Essen pro Woche
	20,00 Euro
	28,00 Euro
	36,00 Euro

	3 Essen pro Woche
	30,00 Euro
	42,00 Euro
	54,00 Euro

	4 Essen pro Woche
	40,00 Euro
	56,00 Euro
	72,00 Euro

	5 Essen pro Woche
	50,00 Euro
	70,00 Euro
	90,00 Euro


Die Gebühr bezieht sich auf 11 Monate. Mittagessen während der Ferienbetreuung muss extra bezahlt werden.
Das Mittagessen kann nur aus wichtigem Grund (z. B. Urlaub oder krankheit) und nur wochenweise (Montag bis Freitag!) für mindestens eine Woche abbestellt werden. Die Abbestellung muss bis allerspätestens Dienstag der Vorwoche der Leitung der Einrichtung mitgeteilt werden.

Bei Kindern, die die länger als 14.00 Uhr in einer Kindertageseinrichtung betreut werden, empfehlen wir dringend, dass ein Mittagessen gebucht wird.

5. Versicherung und Haftung





5.1.
Die Kinder sind kraft Gesetzes (§ 535 Abs. 1, Ziffer 14 A und 550 AVO) beim Württembergischen Unfallverband gegen Unfall versichert
1. auf dem direkten Weg zu und von der Einrichtung,
2. während des Aufenthalts in der Tageseinrichtung für Kinder und während allen Veranstaltungen der Kindertageseinrichtung außerhalb des Grundstückes. 

(Spaziergang, Feste, Waldexkursionen, Besuche, etc.)

5.2.
Alle Unfälle, die auf dem Weg zur Einrichtung und zurück eintreten und eine ärztliche Behandlung zur Folge haben, sind der Leitung der Tageseinrichtung unverzüglich zu melden, damit die Schadensregulierung eingeleitet werden kann.
5.3 
Bezüglich der Haftung des Trägers bzw. des Erziehungspersonals gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Für Haftpflichtschäden, die der Träger bzw. das Erziehungspersonal zu vertreten haben, besteht eine Haftpflichtversicherung bei der Württembergischen Gemeindeversicherung.

5.4 
Für den Verlust oder die Verwechslung der Garderobe der Kinder wird keine Haftung übernommen. Es wird daher empfohlen, diese Gegenstände mit dem Namen des Kindes zu kennzeichnen und dem Kind kein Spielzeug, Geld oder dergleichen in die Einrichtung mitzugeben.

5.5
Fahrzeuge aller Art (z. B. Fahrrad, Dreirad, Roller) dürfen nicht in der Kindertageseinrichtung (in den Räumen und den Außenspielbereichen) benutzt werden.
5.6.
Kinder, die mit Fahrzeugen wie Fahrrad, Dreirad, Roller, Go-cart, Inline Skater, etc in den Kindergarten kommen, dürfen nur von einer Begleitperson abgeholt werden. 
Begleitpersonen sind in der Regel Personen ab dem vollendeten 12. Lebensjahr.
Den Personensorgeberechtigten wird empfohlen, zur Abdeckung von Schadensersatzforderungen, die auf das Verhalten ihres Kindes zurückzuführen sind, eine Privathaftpflichtversicherung abzuschließen. 

6. Aufsichtspflicht





6.1. 
Die pädagogischen Mitarbeiter/innen sind während der vereinbarten Betreuungszeiten der Tageseinrichtung für die ihnen anvertrauten Kinder verantwortlich. Die Aufsichtspflicht beginnt mit der Übernahme der Kinder durch die pädagogische Mitarbeiterin und endet mit der Übernahme der Kinder durch die Personensorgeberechtigten oder deren mit schriftlicher Vollmacht versehenen Vertreter jeweils im Kindergarten. 

Ein Kind kann nur mit dem schriftlichen Einverständnis der Personensorgeberechtigten die Einrichtung verlassen. Es muss darüber eine schriftliche Einwilligungserklärung der Sorgeberechtigten vorliegen. Auch dann endet die Aufsichtspflicht beim Verlassen der Einrichtung (siehe Formular). Dasselbe gilt, wenn die Kinder ihren Nachhauseweg alleine zurücklegen dürfen.


Ausnahme: Trauen die pädagogischen Mitarbeiter/innen einem Kind trotz schriftlicher Erlaubnis der Personensorgeberechtigten nicht zu, alleine den Heimweg bewältigen zu können, steht die Sicherheit des Kindes im Vordergrund und die schriftliche Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten wird ungültig.
6.2 
Die Aufsichtspflicht der Mitarbeiter/innen der Tageseinrichtung erstreckt sich nicht auf den Weg zur bzw. von der Kindertageseinrichtung. Für den Weg zur und von der Kindertageseinrichtung sind die Personensorgeberechtigten verantwortlich. 
Insbesondere sind die Personensorgeberechtigten dafür verantwortlich, dass ihre Kinder ordnungsgemäß von der Einrichtung abgeholt werden. Sollte das Kind nicht von einem Sorgeberechtigten bzw. einer bekannten Begleitperson abgeholt werden, ist eine extra Benachrichtigung notwendig.
Kinder, die sich vor oder nach der Öffnungszeit auf dem Grundstück der Tageseinrichtung befinden, unterstehen nicht der Aufsicht des Personals.
6.3
Als abholberechtigt gelten in der Regel nur Kinder, die das 12. Lebensjahr bereits vollendet haben. Die Entscheidung, ob ein Kind unter 12 Jahren ein Kindergartenkind abholen darf trifft die Leitung im Einzelfall.

6.4
Bei gemeinsamen Veranstaltungen (z.B. Feste, Ausflüge) sind die Personensorgeberechtigten aufsichtspflichtig, sofern keine andere Absprache über die Wahrnehmung der Aufsicht getroffen wurde. 


6.5
Für Besuchskinder erstreckt sich die Aufsichtspflicht auf die Zeit des Aufenthalts in der Einrichtung während der Betreuungszeiten. Für den Weg gilt dieselbe Regelung wie bei fest aufgenommenen Kindern.

7. Beendigung des Aufenthaltes durch die Stadt Herrenberg (Ausschluss) 

7.1.
Fehlt ein Kind länger als 14 Tage unentschuldigt, so verliert es den Anspruch auf seinen bisherigen 
Platz.

7.2.
Sofern ein Kind auf Grund seines Verhaltens die Übernahme der Aufsichtspflicht wesentlich erschwert oder unmöglich macht, kann es vom Besuch der Einrichtung ausgeschlossen werden.

7.3.
Bedarf ein Kind spezieller Hilfe, die die Tageseinrichtung trotz erheblicher Bemühungen nicht leisten kann, kann das Kind vom Besuch der Einrichtung ausgeschlossen werden. 
7.4.
Ein Ausschluss ist auch bei wiederholter Nichtbeachtung dieser Benutzungsordnung für die 

städtischen Kindertageseinrichtungen möglich.

7.5.
Wird die nach Punkt 4 zu entrichtende Gebühr für zwei aufeinander folgende Monate trotz schriftlicher Mahnung nicht bezahlt, kann das Kind vom weiteren Besuch der Einrichtung ausgeschlossen werden.

7.6.
Ein Ausschluss des Kindes kann ebenfalls erfolgen, wenn erhebliche Auffassungsunterschiede zwischen Personensorgeberechtigten und Personal der Einrichtung über das Erziehungskonzept und/oder eine dem Kind angemessene Förderung trotz eines vom Träger anberaumten Einigungsgespräches nicht ausgeräumt werden können.

7.7.
Die Entscheidung über den Ausschluss trifft das Amt für Familie, Bildung und Soziales nach Anhörung der Leitung der Einrichtung und der Personensorgeberechtigten.
8. Abmeldung und Beendigung des Besuches der Kindertageseinrichtung


8.1
Das Kindergartenjahr dauert vom 01.09. eines Jahres und endet am 31.08. des darauf folgenden Jahres. Abmeldungen für die Ferienzeiten sind nicht möglich.

8.2
Abmeldungen sind mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende schriftlich bei der Leitung der Einrichtung vorzunehmen. Bei Nichteinhaltung der Kündigungsfrist wird auch die Gebühr für den Folgemonat erhoben.
Ausnahme: Wenn ein Wegzug aus Herrenberg ansteht.
8.3
Kinder, die in die Schule überwechseln, werden von Amts wegen zum Ende des Kindergartenjahres abgemeldet. 
9 . Elternarbeit – Pflichten der Personensorgeberechtigten



9.1.
Die pädagogische Betreuung von Kindern erfordert intensiven Kontakt zu den Eltern. Dies erfolgt durch regelmäßige Entwicklungsgespräche mit den Sorgeberechtigten. Eltern informieren die Leitung bzw. das päd. Personal der Einrichtung über wichtige Veränderungen des Kindes.

9.2.
Die Bildung eines Elternbeirats ist gemäß § 5 des Gesetzes zur Betreuung von Kindern in

Baden-Württemberg vorgeschrieben. 

Nähere Informationen bekommen Sie in Ihrer Kindertageseinrichtung.

9.3
Die Erziehungsberechtigten sind zur Mitarbeit in Erziehungsfragen verpflichtet. Es ist notwendig, dass sie mit den pädagogischen Mitarbeiter/-innen im Gespräch bleiben und an den Elternabenden und sonstigen Veranstaltungen teilnehmen.

9.4
Jeder Wohnungswechsel eines Kindes ist der Leiterin mitzuteilen, ebenfalls Änderungen des Familienstandes und der Wechsel des Arbeitsplatzes der Eltern.

9.5
Kann ein Kind die Einrichtung nicht besuchen, so muss dies der Leiterin unter Angabe des Grundes unverzüglich mitgeteilt werden.
Im Falle einer Erkrankung, insbesondere bei ansteckenden Krankheiten, wie Durchfall, Erbrechen, Fieber, Halsschmerzen, Hustenanfällen, Bindehautentzündung und Hautausschlägen, sowie bei allgemeiner Mattigkeit dürfen die Kinder die Einrichtung nicht besuchen. Erkrankt das Kind während des Aufenthalts in der Einrichtung, muss es baldmöglichst abgeholt werden. Ist ein Kind oder ein Familienmitglied von einer ansteckenden Krankheit befallen, muss die Leitung unverzüglich unterrichtet werden. 

9.6
Zur Teilnahme an Außenaktivitäten, wie zum Beispiel Schwimmen oder Ausflügen mit dem PKW, ist eine Einverständniserklärung des Sorgeberechtigten notwendig.
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